
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Elektroinstallateur-Handwerk
Herausgegeben und unverbindlich empfohlen vom Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke Bundesfachgruppe Elektroinstallation
Die nachstehenden Bedingungen sind im beiderseitigen Einverständnis Vertragsbestandteil, sie haben Vorrang vor abweichender Einkaufs- oder ähnlichen 
Bedingungen des Kunden.
Abweichungen, Ergänzungen sowie besondere Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform

eventuelle Ansprüche des Kunden aus positiver Vertragsverletzung und Verschulden 
bei Vertragsabschluss.

 Soweit sich hieraus eine Beschränkung der Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei  
 positiver Vertragsverletzung oder Verschulden bei Vertragsabschluß zugunsten des 
Werkunternehmers ergibt, gilt diese Beschränkung für den Kunden entsprechend.

5.2 Gewährleistung und Haftung bei Bauleistungen

 Die Gewährleistung und Haftung richtet sich ausschließlich nach § 13 VOB B

6. Erweitertes Pfandrecht des Werkunternehmers an beweglichen Sachen

6.1   Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein 
Pfandrecht an dem aufgrund des Auftrags in seinen Besitz gelangten Gegen-
stand des Kunden zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend 
gemacht werden, soweit sie mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. 
Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, 
soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind.

kann vom Werkunternehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld 

Haftung für leicht fahrlässige Beschädigung oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf 
dieser Frist ist dem Kunden eine Verkaufsandrohung zuzusenden Der Werkun-
ternehmer ist berechtigt, den Gegenstand nach Ablauf dieser Frist zur Deckung 
seiner Forderungen zum Verkehrswert zu veräußern. Ein etwaiger Mehrerlös ist 
dem Kunden zu erstatten.

7. Eigentumsvorbehalt

 Soweit die anläßlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile o. a. nicht wesent-
liche Bestandteile werden, behält sich der Werkunternehmer das Eigentum an 
diesen eingebauten Teilen bis zum Ausgleich aller Forderungen des Werkunter-
nehmers aus dem Vertrag vor.

dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Werkunternehmer vom Kunden den 
Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten Teile herausverlangen.

 Sämtliche Kosten der Zurückholung und des Ausbaus trägt der Kunde. Erfolgte die 
Reparatur beim Kunden, so hat der Kunde dem Werkunternehmer die Gelegenheit 
zu geben, den Ausbau beim Kunden vorzunehmen. Arbeits- und Wegekosten 
gehen zu Lasten des Kunden. Gibt der Kunde die Gelegenheit zum Ausbau nicht, 
gilt Punkt 7 Abs. 2 entsprechend.

8. Preise und Zahlungsbedingungen

8.1  Die angegebenen Endpreise verstehen sich inkl Mehrwertsteuer.

8.2  Für Leistungen, die im Auftrag nicht enthalten sind oder die von der Leistungs-
beschreibung abweichen, kann ein Nachtragsangebot vom Kunden angefordert 
oder vom Werkunternehmer abgegeben werden. Soweit dies nicht erfolgt, werden 
diese Leistungen nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und 
des Nachweises von Zeitarbeiten gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 
Nr 5 VOB B.

8.3  Bei Aufträgen, deren Ausführung über einen Monat andauert, sind nach Fort-

Wertes der geleisteten Arbeiten zu erbringen. Die Abschlagszahlungen sind vom 
Werkunternehmer anzufordern und binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum vom 
Kunden zu leisten.

II. Verkaufsbedingungen (sind nicht ausgedruckt)

III. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und Verkäufe

1.1  Die angegebenen Endpreise verstehen sich ab Betriebssitz des Werkunterneh-
mers bzw. Verkäufers inkl. Mehrwertsteuer. Kosten für Versicherung, Fracht und 
Zoll ab Lieferort können getrennt berechnet werden.

1.2  Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungserteilung in einer Summe 
zahlbar. Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich, wenn sie vorher schriftlich 
vereinbart wurden. In solchen Fällen wird die gesamte Restschuld sofort zur 
Zahlung fällig, wenn der Kunde mindestens mit 2 aufeinanderfolgenden Raten 
ganz oder teilweise in Verzug gerät.

1.3  Reparaturrechnungen sind bar zu bezahlen. ec-Schecks („eurocheque-Systems“) 
und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen, erstere nur gegen Vorlage 
einer gültigen ec-Scheckkarte („eurocheque-Systems“) und letztere nur nach 
besonderer Vereinbarung.

dem Werkunternehmer bzw Verkäufer den entstandenen Verzugsschaden min-
destens in Höhe des gesetzlichen Zinses zu ersetzen.

2. Gerichtsstand

 Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfts-

rechtlichen Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des 
Werkunternehmens bzw des Verkäufers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist.

I. Leistungs- und Reparaturbedingungen

1 Allgemeines

1.1 Soweit die nachstehenden Bedingungen keine Regelung enthalten, gilt bei der 
Bestellung von Bauleistungen die Verdingungsordnung fur Bauleistungen (VOB) 

1.2  Zum Angebot des Werkunternehmers gehörige Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen usw. sind nur annähernd als maß- und gewichtsgenau anzusehen, 
es sei denn, die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurde ausdrücklich bestätigt. An 
diesen Unterlagen behält sich der Werkunternehmer Eigentums- und Urheberrecht 
vor. Sie dürfen ohne Einverständnis des Werkunternehmers Dritten nicht zugäng-
lich gemacht oder auf sonstige Weise mißbräuchlich verwendet werden. Wird der 
Auftrag nicht erteilt, so sind kundenindividuell erstellte Unterlagen unaufgefordert 

2. Termine

2.1  Der vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, wenn 
die Einhaltung nicht durch Umstände, die der Werkunternehmer nicht zu vertreten 
hat, unmöglich gemacht wird. Als solche Umstände sind auch Änderungen sowie 
Fehlen von Unterlagen (Baugenehmigung u. a.) anzusehen, die zur Auftrags-
durchführung notwendig sind.

2.2  Der Kunde hat in Fällen des Verzugs (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur 

eine Zeit nach dem Kalender schriftlich vereinbart war und der Kunde nach Ablauf 
dieser Zeit eine angemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, daß er nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen wird.

3. Kosten für die nichtdurchgeführten Arbeiten

 Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Kunden in Rechnung gestellt 
(Fehlersuchzeit, Arbeitszeit). wenn ein Auftrag nicht durchgeführt werden kann, weil

3.1  der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat,
-

nehmer diesen Umstand zu vertreten hat,
3.3 der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt,
3.4  der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde.

4. Wird vor der Ausführung eines Auftrages die Erstellung eines Kostenvoranschlages 
gewünscht, so hat der Kunde dies ausdrücklich anzugeben. Ein zum Zweck der 
Erstellung eines Kostenvoranschlages demontierter Gegenstand, der nicht repariert 
werden soll, braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen Erstattung 
der Kosten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden. Diese Regelung 
gilt nicht, wenn der Kunde seine Zustimmung zur Demontage verweigert hatte oder 
die Demontage nicht erforderlich war.

5. Gewährleistung und Haftung

5.1 Gewährleistung und Haftung bei Reparaturen an Gegenständen

5.1.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Arbeitsleistungen sowie für eingebautes 
Material 6 Monate ab dem Zeitpunkt: 1 Woche nach genanntem Abholtermin.

5.1.2 Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde dem Werkunternehmer die nach billigem 
Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Der Kunde hat 
insbesondere dafür Sorge zu tragen. daß der beanstandete Gegenstand zur 
Untersuchung und Durchführung der Nachbesserung dem Werkunternehmer 
oder dessen Beauftragten zur Verfügung steht. Ersetzte Teile gehen in das 
Eigentum des Werkunternehmers über.

5.1.3 Stellt sich im Rahmen eines Gewährleistungsverlangens des Kunden heraus. daß 
der beanstandete Fehler auf eine andere technische Ursache zurückzuführen 
ist, als sie bei der ursprünglichen Reparatur vorlag, so handelt es sich um keinen 
Fall von Gewährleistung. Der entstandene und zu belegende Aufwand wird daher 
dem Kunden in Rechnung gestellt

-
gung, falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Kunden verursacht 
werden. Schäden durch höhere Gewalt, z B. Blitzschlag. Mängel durch Verschleiß 
bei Überbeanspruchung mechanischer oder elektromechanischer Teile durch 
nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder Mängel durch Verschmutzung, 
Schäden durch außergewöhnliche mechanische, chemische oder atmosphä-

5.1.5 Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn ohne das Einverständnis des 
Werkunternehmers Änderungen an den Leistungen vorgenommen werden

unverzüglich, spätestens 10 Werktage nach Eintritt der Erkennbarkeit bei Abnah-
me oder Inbetriebnahme dem Werkunternehmer schriftlich anzeigen, ansonsten 
ist dieser von der Mangelhaftung befreit

5.1.7 Der Werkunternehmer haftet für Schäden und Verluste an dem Gegenstand. 

möglich oder mit unverhältnismäßig hohem Kostenaufwand verbunden. ist der 

hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche des Kunden, 
sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Werkun-
ternehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen vorliegt. 

 Die in Punkt I. 5 1 1 genannte Gewährleistungsfrist von 6 Monaten gilt auch für 

Für diesen Auftrag gelten die


